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BEGRÜNDUNG 
Betr.: Neuer Entwurf des Haushaltsplans der Europäischen Union für das 

Haushaltsjahr 2015: Standpunkt des Rates vom 12. Dezember 2014 
  

I. EINLEITUNG 

1. Die Kommission hat am 25. Juni 2014 einen Vorschlag mit dem Entwurf des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2015 vorgelegt, über den im Rahmen des in 
Artikel 314 Absätze 4 bis 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
vorgesehenen Vermittlungsverfahrens keine Einigung erzielt wurde.  

2. Gemäß Artikel 314 Absatz 8 AEUV hat die Kommission am 28. November 2014 einen 
neuen Entwurf für den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 vorgelegt. 

3. Das Europäische Parlament und der Rat haben bei dem Trilog am 8. Dezember 2014 
eine Einigung ad referendum über einen Paketentwurf erzielt, der den neuen 
Haushaltsplanentwurf für 2015, die noch ausstehenden Entwürfe der 
Berichtigungshaushaltspläne (EBH) für 2014 sowie Entwürfe von Erklärungen umfasst. 

Gemäß dieser Einigung wurde der neue Haushaltsplanentwurf für 2015 wie folgt 
geändert: 

a) die Mittel für Verpflichtungen im Haushaltsplan 2015 werden auf insgesamt 
145 321,5 Mio. EUR veranschlagt. Insgesamt ergibt dies einen Spielraum 
unterhalb der Obergrenzen des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für 2015 von 
1 760,1 Mio. EUR an Mittel für Verpflichtungen; 
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b) die Mittel für Zahlungen im Haushaltsplan 2015 werden auf insgesamt 
141 214,0 Mio. EUR veranschlagt. Darin enthalten ist ein Betrag von 
126,7 Mio. EUR im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des EU-
Solidaritätsfonds in Verbindung mit den EBH Nrn. 5/2014 und 7/2014; 

c) das Flexibilitätsinstrument für 2015 wird für einen Betrag von 83,3 Mio. EUR an 
Mitteln für Verpflichtungen in Anspruch genommen; 

d) die Mittel für Zahlungen für 2015 in Verbindung mit der Inanspruchnahme des 
Flexibilitätsinstruments für eine zusätzliche Hilfe für Zypern in den Jahren 2014 
und 2015 werden von der Kommission auf 11,3 Mio. EUR geschätzt. 

4. Als Teil des Gesamtkompromisses haben sich das Europäische Parlament und der Rat 

auch auf die folgenden gemeinsamen Erklärungen geeinigt: 

a) Gemeinsame Erklärung zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 6/2014 
(Eigenmittel) und Änderung der Verordnung 1150/2000 des Rates 

"Das Europäische Parlament und der Rat kommen überein, den Entwurf des 
Berichtigungshaushaltsplans Nr. 6/2014, geändert durch das Berichtigungs-
schreiben 1/2014, anzunehmen. 
Unter Berücksichtigung des Kommissionsvorschlags zur Änderung der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1150/2000 zur Durchführung des Beschlusses 
2007/436/EG, Euratom über das System der Eigenmittel der Europäischen 
Gemeinschaften, der am 12. November 2014 von der Kommission vorgelegt 
wurde, verpflichtet sich das Europäische Parlament, seine Stellungnahme zu der 
geänderten Verordnung 1150/2000 rechtzeitig abzugeben, um zu gewährleisten, 
dass sie auf der Plenartagung des EP im Dezember 2014 angenommen wird, und 
der Rat verpflichtet sich seinerseits, sie als Teil des Gesamtpakets anzunehmen." 

 
b) Gemeinsame Erklärung zur Inanspruchnahme des Spielraums für 

unvorhergesehene Ausgaben 

"Im Jahr 2014 war zu Beginn des Finanzrahmens ein beispiellos hoher Betrag an 
noch ausstehenden Zahlungen für die Struktur und Kohäsionsfonds aufgelaufen, 
während gleichzeitig eine Reihe neuer Programme mit beträchtlichen Anfangs-
anstrengungen starteten. Angesichts dieser einzigartigen und außergewöhnlichen 
Situation, die nicht innerhalb der Obergrenze der Mittel für Zahlungen für 2014 
gemeistert werden kann, kommen die drei Organe überein, dass der Spielraum für 
unvorhergesehene Ausgaben für das Haushaltsjahr 2014 als letztes Mittel in 
Anspruch genommen werden soll. 

Die Organe erinnern daran, dass in Artikel 13 der MFR-Verordnung Folgendes 
festgelegt ist: 'Die durch die Inanspruchnahme des Spielraums für unvorher-
gesehene Ausgaben bereitgestellten Beträge müssen in vollem Umfang gegen die 
Spielräume in einer oder mehreren Rubriken des MFR für das laufende 
Haushaltsjahr oder für künftige Haushaltsjahre aufgerechnet werden'. 

 

16739/14   cf/AIH/ik 2 
 DG G 2A  DE 
 

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=50821&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201150/2000;Nr:1150;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=50821&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201150/2000;Nr:1150;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=50821&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2007/436/EG;Year2:2007;Nr2:436&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=50821&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201150/2000;Nr:1150;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=50821&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:16739/14;Nr:16739;Year:14&comp=16739%7C2014%7C


Die Organe kommen überein, alles in ihrer Macht stehende zu tun, um 
angemessene Lösungen zu finden, damit das außergewöhnlich hohe Niveau an 
ausstehenden Zahlungen für die Struktur- und Kohäsionsfonds des Zeitraums 
2007-2013 nicht über das Jahr 2014 hinaus bestehen wird, und dass daher alle 
Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass der Spielraum für 
unvorhergesehene Ausgaben nicht für die Finanzierung noch abzuwickelnder 
Mittelbindungen, die aus Programmen für die Struktur- und Kohäsionsfonds der 
Haushaltsjahre 2015-2020 stammen, in Anspruch genommen werden wird." 

 

c) Gemeinsame Erklärung zu den besonderen Instrumenten 

"Die Organe weisen darauf hin, dass der Spielraum für unvorhergesehene 
Ausgaben nur als letztes Mittel eingesetzt werden sollte, wenn es keine anderen 
finanziellen Möglichkeiten mehr gibt. Im Rahmen des Gesamthaushaltsplans für 
2014 besteht Uneinigkeit darüber, ob der Betrag von 350 Mio. EUR an Mitteln 
für Zahlungen für andere besondere Instrumente noch als nicht zugewiesene 
Mittel zur Verfügung steht. 
Die Organe sind sich darin einig, dass es von größter Bedeutung ist, möglichst 
schnell zu einer grundsätzlichen Einigung über den Einsatz anderer besonderer 
Instrumente für Zahlungen zu gelangen. 
Da es jedoch nicht möglich war, zu einer solchen Einigung im Zusammenhang mit 
den Verhandlungen über das Paket, das die EBH für 2014 und den Gesamt-
haushaltsplan für 2015 umfasst, zu gelangen, vereinbaren die Organe im Hinblick 
auf eine rasche Verabschiedung dieses Pakets Folgendes: 
 
– Der Spielraum für unvorhergesehene Ausgaben wird um Mittel für 

Zahlungen in Höhe von 350 Mio. EUR aufgestockt; 

– die Organe bemühen sich um eine rasche Einigung darüber, ob und in 
welchem Umfang die anderen besonderen Instrumente in Anspruch 
genommen werden können, wenn dadurch die MFR-Obergrenzen für Mittel 
für Zahlungen überschritten werden; diesbezüglich muss festgelegt werden, 
ob und in welchem Umfang die Mittel in Höhe von 350 Mio. EUR durch die 
Spielräume bei Mittel für Zahlungen des MFR im laufenden Haushaltsjahr 
oder in künftigen Haushaltsjahren ausgeglichen werden sollten; 

– einhergehend mit den obengenannten Maßnahmen muss der Beschluss über 
die Inanspruchnahme des Spielraums für unvorhergesehene Ausgaben für 
das Haushaltsjahr 2014 gegebenenfalls geändert werden, oder es muss eine 
andere gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme zur Sicherstellung der 
vollständigen Einhaltung der MFR-Verordnung und insbesondere des 
Artikels 13 Absatz 3 ergriffen werden." 

 
d) Gemeinsame Erklärung zur Finanzierung der Dringlichkeitsmaßnahmen 

angesichts des russischen Einfuhrverbots für Lebensmittel 
"Angesichts des russischen Einfuhrverbots für Lebensmittel wurden bereits im 
August und September 2014 eine Reihe von Dringlichkeitsmaßnahmen erlassen, 
und am 26. November 2014 wurde ein weiteres Hilfspaket zugunsten des 
Milchsektors im Baltikum verabschiedet. Sobald die Bedingungen erfüllt sind, die 
den objektiven Kriterien für die Förderfähigkeit entsprechen, kann die 
Kommission ein weiteres Hilfspaket für den Milchsektor in Finnland vorschlagen. 
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In ihrem Berichtigungsschreiben (BS) Nr. 1/2015 gab die Kommission ihre 
Absicht bekannt, diese Maßnahmen erforderlichenfalls aus der Reserve für Krisen 
zu finanzieren. 
 
Seit der Vorlage des BS Nr. 1/2015 sind folgende drei Aspekte neu hinzu-
gekommen, wodurch diese Dringlichkeitsmaßnahmen ohne Inanspruchnahme der 
Reserve für Krisen finanziert werden können: 
 
– Nach Angaben der Mitgliedstaaten über die inzwischen ergriffenen 

Maßnahmen, die im August und September erlassen wurden, sind die 
Kosten von den ursprünglich veranschlagten 344 Mio. EUR auf rund 
234 Mio. EUR gesunken; 

 
– der endgültige Überschuss des EGFL-Verfahrens für das Haushaltsjahr 

2014 beläuft sich auf etwa 230 Mio. EUR mehr als in dem BS Nr. 1/2015 
veranschlagt, da dieses noch auf Schätzungen basierte; 

 
– die einzuziehenden Finanzkorrekturbeträge werden im Jahr 2015 voraus-

sichtlich höher sein als im Oktober letzten Jahres ursprünglich 
angenommen. 

 
Auf der Grundlage dieser drei neuen Aspekte können die genannten Maßnahmen 
(einschließlich jener für den Milchsektor im Baltikum und –sobald die 
Bedingungen erfüllt sind – in Finnland) mit den in BS 1/2015 beantragten Mitteln 
finanziert werden, und zwar ohne Inanspruchnahme der Reserve für Krisen dank 
dieser zusätzlichen zweckgebundenen Einnahme." 

 

e) Gemeinsame Erklärung zu den Mitteln für Zahlungen 

"Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission weisen auf ihre 
gemeinsame Verantwortung gemäß Artikel 323 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV) hin, der wie folgt lautet: 'Das Euro-
päische Parlament, der Rat und die Kommission stellen sicher, dass der Union die 
Finanzmittel zur Verfügung stehen, die es ihr ermöglichen, ihren rechtlichen 
Verpflichtungen gegenüber Dritten nachzukommen'. 
Das Europäische Parlament und der Rat erinnern daran, dass im Laufe der 
Ausführung des Haushaltsplans eine geordnete Entwicklung der Zahlungen im 
Verhältnis zu den Mitteln für Verpflichtungen gewährleistet werden muss, um eine 
anormale Höhe an unbezahlten Rechnungen zu Jahresende zu vermeiden. 
Das Europäische Parlament und der Rat kommen überein, die Mittel für 
Zahlungen für 2015 auf einen Betrag von 141 214 040 563 EUR festzusetzen. Sie 
ersuchen die Kommission, auf der Grundlage der Bestimmungen der MFR-
Verordnung und der Haushaltsordnung alle erforderlichen Schritte einzuleiten, 
um die durch den Vertrag übertragene Verantwortung wahrzunehmen, und 
insbesondere die Möglichkeit einer Umschichtung der entsprechenden Mittel 
unter besonderer Erwähnung einer voraussichtlichen Nichtausschöpfung von 
Mitteln zu prüfen (Artikel 41 Absatz 2 der Haushaltsordnung), ehe sie in einem 
Berichtigungshaushaltsplan zusätzliche Mittel für Zahlungen fordert; ein solcher 
ist umgehend vorzulegen, sobald sich herausstellt, dass die Mittelansätze im 
Haushaltsplan 2015 nicht ausreichen, um die Ausgaben zu decken. 
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Das Europäische Parlament und der Rat werden ihren jeweiligen Standpunkt zu 
dem Entwurf eines Berichtigungshaushaltsplans so rasch wie möglich festlegen, 
um etwaige Deckungslücken bei den Mitteln für Zahlungen zu vermeiden. Das 
Europäische Parlament und der Rat verpflichten sich, alle etwaigen Über-
tragungen von Mitteln für Zahlungen – auch zwischen den Rubriken des Finan-
zrahmens – zügig zu bearbeiten, damit die in den Haushaltsplan eingestellten 
Mittel für Zahlungen bestmöglich genutzt und an den tatsächlichen Haushalts-
vollzug und Bedarf angeglichen werden. 
Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission werden den Vollzug des 
Haushalts 2015 über das Jahr hinweg insbesondere im Hinblick auf Teilrubrik 1a 
(Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung), Teilrubrik 1b (Wirt-
schaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt) und die Entwicklung des 
ländlichen Raums unter Rubrik 2 (Nachhaltiges Wachstum:  natürliche 
Ressourcen) aktiv überwachen. Dies erfolgt in Form eigens anberaumter 
interinstitutioneller Zusammenkünfte gemäß Nummer 36 des Anhangs zur 
Interinstitutionellen Vereinbarung, bei denen eine Bestandsaufnahme bezüglich 
der Ausführung der Zahlungen und der revidierten Prognosen vorgenommen 
wird. 
Diese Zusammenkünfte sollten im Jahr 2015 mindestens dreimal (im Frühjahr zur 
Zeit der Vorstellung des Entwurfs des Haushaltsplans, im Juli vor der Lesung des 
Entwurfs des Haushaltsplans 2016 und im Oktober vor Beginn des Vermittlungs-
verfahrens) auf politischer Ebene im Beisein von Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments, Ratsmitgliedern und des Vizepräsidenten der Kommission für 
Haushalt und Personal stattfinden. Ziel dieser Zusammenkunft sollte sein, zu einer 
gemeinsamen Einschätzung der erforderlichen Höhe des Zahlungsbedarfs zu 
gelangen, auf der Grundlage einer sorgfältigen Prüfung offener, noch zu 
begleichender Rechnungen und von Schätzungen für das verbleibende Jahr N und 
das Jahr N+1." 

 

f) Gemeinsame Erklärung zu einem Zahlungsplan 

"Gerade im Hinblick auf die Kohäsionspolitik sind sich die Organe einig über das 
Ziel, im Rahmen des laufenden MFR die Höhe der unbezahlten Rechnungen zu 
verringern, so dass sie sich am Jahresende auf ihrem strukturellen Niveau 
befinden. 
 
Um dieses Ziel zu erreichen, 
 
– stimmt die Kommission zu, zusammen mit den gemeinsamen Schluss-

folgerungen zum Haushaltsplan 2015 die aktuellste Prognose über die Höhe 
der unbezahlten Rechnungen bis Ende 2014 vorzulegen; die Kommission 
wird im März 2015, wenn ein Gesamtbild von der Höhe der unbezahlten 
Rechnungen am Ende des Jahres 2014 für die Hauptpolitikbereiche 
vorliegt, diese Zahlen aktualisieren und Alternativszenarien vorschlagen; 

 
– werden sich die drei Organe auf dieser Grundlage bemühen, eine Einigung 

über einen Höchstbetrag der am Jahresende aufgelaufenen unbezahlten 
Rechnungen zu erzielen, der als nachhaltig angesehen werden kann; 
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– verpflichten sich die drei Organe, auf dieser Grundlage und unter Berück-
sichtigung der MFR-Verordnung, der vereinbarten Mittelausstattungen der 
Programme sowie aller anderen rechtsverbindlichen Vereinbarungen, ab 
2015 einen Plan zur Verringerung der Höhe der unbezahlten Rechnungen – 
entsprechend der Umsetzung der Programme des Zeitraums 2007-2013 – 
auf die gemeinsam vereinbarte Höhe zum Zeitpunkt der Halbzeit-
überprüfung des laufenden mehrjährigen Finanzrahmens umzusetzen. Die 
drei Organe werden sich rechtzeitig vor der Vorlage des Entwurf des 
Haushaltsplans 2016 über einen solchen Plan einigen. Angesichts des 
außerordentlich hohen Niveaus an unbezahlten Rechnungen kommen die 
drei Organe überein, alle Möglichkeiten zur Senkung der Höhe der 
betreffenden Rechnungen zu prüfen.  

 
Jedes Jahr legt die Kommission zusammen mit ihrem Entwurf des Haushaltsplans 
ein Dokument zur Bewertung des Niveaus unbezahlter Rechnungen vor und 
erläutert, wie und um welchen Betrag dieses Niveau laut Entwurf des Haushalts-
plans gesenkt werden kann. In diesem jährlichen Bericht werden eine Bilanz über 
die bisher erzielten Fortschritte gezogen und Anpassungen an den Plan im 
Einklang mit den aktualisierten Zahlen vorgeschlagen." 

 

II. ERGEBNISSE DER BERATUNGEN DES RATES 

Der Rat hat am 12. Dezember 2014 Einigung über den neuen Haushaltsplanentwurf für 2015 

in seiner geänderten Fassung erzielt. 

Eine ausführliche Aufschlüsselung nach den Rubriken und Teilrubriken des MFR ist in der in 

Addendum 1 zu dieser Begründung wiedergegebenen technischen Anlage enthalten. Die 

jeweiligen genauen Zahlen für die einzelnen Organe und Politikbereiche finden sich in den 

technischen Anlagen der Addenda 2 bis 6. Die an den Stellenplänen vorgenommenen 

Änderungen sind in der in Addendum 7 enthaltenen technischen Anlage dargelegt.  

Die Gesamteinnahmen müssen anhand des Standpunkts des Rates aktualisiert werden. 

III. FAZIT 

Der Rat hat am 12. Dezember 2014 auf der Grundlage der unter den Nummern I und II 

dargelegten Aspekte seinen Standpunkt zum neuen Haushaltsplanentwurf der Europäischen 

Union für das Haushaltsjahr 2015 festgelegt. 
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